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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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276 16. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt  
Köln vom 10. Februar 2009 vom 20. November 2017

Aufgrund von §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 lit f Gemeinde-
ordnung NRW i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der 
Rat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 folgende Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung vom 10.02.2009, zuletzt geän-
dert durch die 15. Änderungssatzung der Hauptsatzung vom 
15.03.2016, beschlossen:

§ 1

Das Inhaltsverzeichnis und die nachfolgenden Paragraphen 
der Hauptsatzung werden wie folgt geändert:

1. Inhaltsverzeichnis und Überschrift zu § 20 
Die Bezeichnung „§ 20 Hauptsatzung“ wird jeweils durch „§ 20 
Hauptausschuss“ ersetzt.

2. Anpassung der Überschrift zu § 6
Im Klammerzusatz der Überschrift zu § 6 wird „§ 17 Korrup-
tionsbekämpfungsgesetz“ durch „§ 16 Korruptionsbekämp-
fungsgesetz“ ersetzt.

3. Neufassung von § 6 Abs. 3
(3) Die Auskünfte sind vertraulich zu behandeln. Die Erklärun-
gen der Ratsmitglieder, der Mitglieder der Ausschüsse und 
Bezirksvertretungen werden mit Ausnahme der Angaben zu 
Abs. 1 lit. a) bis d) auf der städtischen Internetseite veröffent-
licht. Nach Ablauf der Wahlperiode oder beim vorzeitigen Aus-
scheiden sind die gespeicherten Daten der ausgeschiedenen 
Mitglieder zu löschen. 

4. Neufassung von § 24 Hauptsatzung
§ 24 Hauptsatzung

Ersatz des Verdienstausfalles
(§ 45, § 27 Abs. 7 GO)

(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirksvertretung, eines 
Ausschusses oder des Integrationsrates hat Anspruch auf Er-
satz des Verdienstausfalles, der durch die Mandatsausübung 
entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. 
Entgangener Verdienst aus Nebentätigkeiten und Verdienst, 
der außerhalb der Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht.

(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindestens ein Re-
gelstundensatz in Höhe von 17 2 gezahlt, es sei denn, dass 
ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. Eine 
höhere Entschädigung wird in folgendem Umfang gezahlt:
 1.  Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle des 

Regelstundensatzes der tatsächlich entstandene und 
nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt;
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	 2.	� Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Regel-
stundensatzes eine Verdienstausfallpauschale, die im 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 
Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 

(3) Der Verdienstausfall wird für die versäumte regelmäßige 
Arbeitszeit (einschließlich der notwendigen durchschnittlichen 
Fahrzeiten) bis zum Höchstbetrag von 80 2/Stunde gewährt. 
Für Zeiten nach 20 Uhr wird grundsätzlich kein Verdienstaus-
fall erstattet.

(4) Für die Teilnahme als Zuhörerin/Zuhörer an öffentlichen und 
nichtöffentlichen Sitzungen wird kein Ersatz des Verdienstaus-
falls gezahlt.

5. Neufassung von § 26 Hauptsatzung 
§ 26 Hauptsatzung

Sonderaufwandsentschädigungen
(§ 36 Abs. 4 GO, § 46 GO)

(1) Neben den Entschädigungen nach §§ 24 und 25 erhalten 
eine Aufwandsentschädigung
	 –	� die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Oberbür-

germeisterin/des Oberbürgermeisters (§ 67 GO NRW), 
	 –	� die Vorsitzenden von Ratsausschüssen mit Ausnah-

me des Wahlprüfungsausschusses sowie 
	 –	� Fraktionsvorsitzende und
	 –	� bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch 

ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens  
16 Mitgliedern auch zwei und mit mindestens 24 Mit-
gliedern auch drei stellvertretende Vorsitzende.

Eine Aufwandsentschädigung ist nicht zu gewähren, wenn das 
Ratsmitglied hauptberuflich tätiger Mitarbeiter einer Fraktion ist.

(2) Auf Ebene der Bezirksvertretungen erhalten eine gesonder-
te Aufwandsentschädigung die Bezirksbürgermeisterinnen/
Bezirksbürgermeister, deren/dessen Stellvertreterinnen/Stell-
vertreter sowie Fraktionsvorsitzende.

(3) Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet sich nach der 
Entschädigungsverordnung. 

§ 2

Diese Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 20.11.2017	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker

277 Widmung des Verbindungsweges zwischen der Julius- 
straße und der Gaußstraße in Köln-Mülheim 

Die Widmung des Verbindungsweges zwischen der Juliusstra-
ße und der Gaußstraße in Köln-Mülheim (Gemarkung Deutz, 
Flur 33, Flurstück 778/9), als Gemeindestraße mit der Benut-
zungsbeschränkung auf den Verkehr durch Fußgänger und 
Radfahrer wird gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG) verfügt.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam.

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C60,

montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr
sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22743) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden.

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

278 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln

Frau Susana dos Santos Hermann, Mitglied der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Köln, ist mit Ablauf des 09.10.2017 als Man-
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datsträger aus dem Rat der Stadt Köln ausgeschieden (Erklä-
rung vom 09.10.2017).

Als Nachfolger wurde gemäß § 45 des Kommunalwahlgeset-
zes 

Herr Prof. Klaus Schäfer, Staatssekretär a.D.
geb. 1945 in Hamm
Johann-Heinrich-Platz 6, 50935 Köln

festgestellt und als Mitglied des Rates der Stadt Köln für die 
Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den die Wahllei-
terin entscheidet.

Köln, 21.11.2017	 Henriette Reker
	 Oberbürgermeisterin 
	 und Wahlleiterin 

279 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln

Herr Roger Friedrich Nikolaus Beckamp, Mitglied der AfD-
Fraktion im Rat der Stadt Köln, ist mit Ablauf des 31.10.2017 
als Mandatsträger aus dem Rat der Stadt Köln ausgeschieden 
(Erklärung vom 26.10.2017).

Als Nachfolger wurde gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes  

Herr Wolfram Dietmar Baentsch, Journalist i.R.
geb. 1939 in Schneidemühl
Werthmannstr. 26, 50935 Köln

festgestellt und als Mitglied des Rates der Stadt Köln für die 
Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den die Wahllei-
terin entscheidet.

Köln, 20.11.2017	 Henriette Reker
	 Oberbürgermeisterin
	 und Wahlleiterin 

280 Bestätigungsvermerk und Ergebnisverwendungsbe-
schluss für das Geschäftsjahr 2016 der Koelnmesse 
GmbH, Köln

Die Gesellschafterversammlung der Koelnmesse GmbH, Köln, 

hat am 29. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2016 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie folgt 
beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Vorschlag der 
Geschäftsführung sowie den Empfehlungen des Finanzaus-
schusses vom 27. Juni 2017 und des Aufsichtsrates vom  
29. Juni 2017 zu und beschließt, gemäß § 16 VII b) des Gesell-
schaftsvertrages der Koelnmesse GmbH, den im Geschäfts-
jahr 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Koelnmesse 
GmbH in Höhe von 40.616.677,79 Euro auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 4. bis 
15. Dezember 2017 vormittags von 9 Uhr bis 12 Uhr im Mes-
sehochhaus, 6. Etage, Zimmer 11, zur Einsichtnahme aus und 
wurden zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger in der 
Ausgabe vom 16. November 2017 veröffentlicht.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, 
Köln, hat am 12. Mai 2017 den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang, der mit dem An-
hang des Konzernabschlusses zusammengefasst ist – unter 
Einbeziehung der Buchführung der Koelnmesse GmbH, Köln, 
sowie den von ihr aufgestellten Konzernabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, 
der mit dem Anhang des Jahresabschlusses zusammenge-
fasst ist, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel – und 
den zusammengefassten Lagebericht der Koelnmesse GmbH, 
Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum  
31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahres- und Konzernabschluss sowie dem zusam-
mengefassten Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungen eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung sowie den Konzernabschluss und über den zu-
sammengefassten Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei-
ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft und des 
Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft und des Konzerns sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
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die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahres- und Konzernabschluss und zusammenge-
fassten Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der Rechnungslegungsinformationen 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Teilbereiche, der 
Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten 
Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres- und Kon-
zernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts 
der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfungen haben zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei den Prüfungen 
gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahres- und Kon-
zernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermit-
teln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
und des Konzerns. Der zusammengefasste Lagebericht der 
Gesellschaft und des Konzerns steht in Einklang mit dem Jah-
res- und Konzernabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Geschäftsführung

Gerald Böse	 Katharina C. Hamma� Herbert Marner

281 Bekanntmachung über die Sitzung der Verbandsver- 
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn 
am 12. Dezember 2017

Am Dienstag, dem 12. Dezember 2017 um 18:00 Uhr findet im 
Saal Friedensplatz (5. Obergeschoss) der Sparkasse KölnBonn, 
Friedensplatz 1, 53111 Bonn, eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn statt.

Tagesordnung

A.	 Öffentliche Sitzung:

	 1.	� Begrüßung, Informationen zum Sitzungsablauf, Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung über die Be-
handlung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher 
oder in nicht-öffentlicher Sitzung sowie Anerkennung 
der Tagesordnung

	 2.	� Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 13. Juni 2017

	 3.	� Genehmigung einer durch den Verwaltungsrat der 
Sparkasse KölnBonn beschlossenen Bestellung eines 
Mitgliedes des Vorstandes der Sparkasse KölnBonn 

	 4.	� Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der 
Sparkasse KölnBonn 

	 5.	� Feststellung des geprüften Jahresabschlusses des 
Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn zum 31. De-
zember 2016 und Billigung des Lageberichtes sowie 
Beschlussfassung der Zweckverbandsversammlung 
über die Entlastung der Verbandsvorsteherin und ih-
res Stellvertreters

	 6.	� Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Prü-
fung des Jahresabschlusses 2017 des Zweckverban-
des Sparkasse KölnBonn nach dem Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagement (NKF)

	 7.	 Mitteilungen und Anfragen

B.	 Nicht-öffentliche Sitzung

	 8.	� Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öffent-
liche Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 
13. Juni 2017

	 9.	� Erlass der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Sparkasse KölnBonn für das Haushaltsjahr 2018 
auf der Basis der Vorschriften der §§ 75 ff. der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) sowie des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit NRW (GkG NRW)

	 10.	 Verschiedenes

Zweckverband Sparkasse KölnBonn

Bonn, den 20. November 2017

gez. Guido Déus	 gez. Henriette Reker 
Vorsitzender der	 Vorsteherin des
Verbandsversammlung	 Zweckverbandes
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

04.12.2017
(Montag)

Integrationsrat
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

Bezirksvertretung Lindenthal
Bezirksrathaus Lindenthal
Großer Sitzungssaal (7. Etage),
Aachener Straße 220, 50931 Köln
16.00 Uhr

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Raum 119,
Hauptstraße 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

05.12.2017
(Dienstag)

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

07.12.2017
(Donnerstag)

• Ausschuss für Umwelt und Grün	
• Betriebsausschuss Abfallwirtschafts-	  

betrieb der Stadt Köln

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

Sportausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr

04.12.2017
(Montag)

Bezirksvertretung Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld
Raum 116,
Venloer Straße 419–421, 50825 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, 
VHS-Saal,
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

05.12.2017
(Dienstag)

•	Ausschuss Kunst und Kultur
•	Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln
•	Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
•	Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-

Museum & Fondation Corboud

Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

07.12.2017
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Innenstadt
Rathaus Spanischer Bau,
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119) 
50667 Köln
16.00 Uhr

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes
Sitzungssaal,
Neusser Straße 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Kalk
Bürgeramt Kalk
Kalker Hauptstraße 247–273, 51103 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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